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B E K A N N T M A C H U N G 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 19. November 2024 mit Gemeinderatsbeschluss 
313-16-24 den Voranschlag der Gemeinde Triesen für das Jahr 2025 mit einer Unterde-
ckung in der Gesamtrechnung von CHF 107‘000 genehmigt. 
 

Erfolgsrechnung 
Ertrag CHF 35’666’390.00 
Aufwand (ohne Abschr. Verwaltungsvermögen) CHF 30’868’790.00 
Bruttoergebnis CHF 4‘797‘600.00 
./. Abschreibung Verwaltungsvermögen CHF 4’439’100.00 
Ertragsüberschuss CHF 358’500.00 
 
Investitionsrechnung 
Ausgaben CHF 5’004’600.00 
Einnahmen CHF 100‘000.00 
Nettoinvestitionen CHF 4’904’600.00 
./. Selbstfinanzierungsmittel CHF 4’439’100.00 
Unterdeckung CHF 465’500.00 
 
Gesamtrechnung 
Ertrag Erfolgsrechnung  CHF 35’666’390.00 
Einnahmen Investitionsrechnung CHF 100‘000.00 
Gesamteinnahmen CHF 35’766’390.00 
./. Aufwand Erfolgsrechnung CHF 30’868’790.00 
./. Ausgaben Investitionsrechnung CHF 5’004’600.00 
Unterdeckung der Gesamtrechnung CHF 107’000.00 

 
Gemäss Gemeinderatsbeschluss 314-16-24 vom 19. November 2024 wird der Gemeinde-
steuerzuschlag für das Steuerjahr 2024 auf 150% festgesetzt. 
 
Gegen diesen Beschluss des Gemeinderats kann nach Art. 41 Gemeindegesetz (LGBl. 1996 
Nr. 76 in der aktuell gültigen Fassung) das Referendumsbegehren gestellt werden. Ein allfäl-
liges Referendumsbegehren ist schriftlich zu stellen, zu begründen und spätestens 14 Tage 
nach Kundmachung dieses Beschlusses beim Gemeindevorsteher anzumelden. Die Frist zur 
Einreichung der erforderlichen Unterschriften beträgt einen Monat ab Kundmachung dieses 
Beschlusses. 
 
gez. Daniela Erne-Beck 

 
Daniela Erne-Beck 
Gemeindevorsteherin 

 

 


